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Erwägungen

E. 1
Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Spisergasse 15, 9001 St. Gallen,

E. 2
Der Beschwerdeführer erhebt Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht und
beantragt, der Entscheid der Vorinstanz vom 4. März 2021 sei vollumfänglich aufzuheben
und es sei festzustellen, dass die Einstellung des Strafverfahrens zu Unrecht erfolgt sei. Er
ersucht um unentgeltliche Rechtspflege.

E. 3.1
Gemäss Art. 42 Abs. 1 BGG muss die Beschwerde einen Antrag in der Sache enthalten. Ob
der Antrag auf "kassatorische" Aufhebung des angefochtenen Entscheids, verbunden mit
dem Feststellungsbegehren, dass die Einstellung des Strafverfahrens zu Unrecht erfolgt sei,
zulässig ist, kann vorliegend offenbleiben, da auf die Beschwerde ohnehin nicht eingetreten
werden kann (vgl. zur Zulässigkeit von kassatorischen Rechtsbegehren: Urteile
6B_746/2018 vom 2. Oktober 2018 E. 1; 6B_515/2014 vom 26. August 2014 E. 2.1; zur
Subsidiarität von Feststellungsbegehren: 6B_1459/2019 vom 15. Juni 2020 E. 2.2 mit
Hinweisen).

E. 3.2
Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen grundsätzlich nur berechtigt, wenn
sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung allfälliger, ihr durch die Straftat
entstandener Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG; BGE 146 IV
76 E. 3.2.4; 141 IV 1 E. 1.1; Urteil 6B_582/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 1). Die
Privatklägerschaft muss im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen
sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderung auswirken kann.
Genügt die Beschwerde den strengen Anforderungen, die an die Begründung der
Legitimation zu stellen sind, nicht, kann auf das Rechtsmittel nur eingetreten werden, wenn
aufgrund der Natur der untersuchten Straftat ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche
Zivilforderung es geht ( BGE 141 IV 1 E. 1.1 S. 4 mit Hinweisen).

Diesen Anforderungen genügt die Beschwerde nicht. Der Beschwerdeführer äussert sich
nicht zur seiner Beschwerdelegitimation und zeigt nicht ansatzweise auf, inwieweit der
angefochtene Entscheid sich auf allfällige Zivilforderungen auswirken könnte. Dies ist
vorliegend auch ausgeschlossen, da der Beschwerdeführer gegen den Beschwerdegegner 2,
der die Vollstreckung der Mieterausweisung in seiner Funktion als Gemeindepräsident
durchgeführt hat, keine Zivilforderungen im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG
geltend machen kann. Als Zivilansprüche im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG
gelten Ansprüche, die ihren Grund im Zivilrecht haben und deshalb ordentlicherweise vor



dem Zivilgericht durchgesetzt werden müssen ( BGE 141 IV 1 E. 1.1). Hingegen können
öffentlich-rechtliche Ansprüche, auch solche aus Staatshaftungsrecht, nicht adhäsionsweise
im Strafprozess geltend gemacht werden. Nach Art. 1 Abs. 1 des
Verantwortlichkeitsgesetzes des Kantons St. Gallen vom 7. Dezember 1959 (VG/ SG; sGS
161.1) haften der Staat, die Gemeinden, die übrigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften
und die öffentlich-rechtlichen Anstalten des kantonalen Rechtes für den Schaden, den ihre
Behörden und Angestellten in Ausübung dienstlicher Verrichtungen Dritten widerrechtlich
zufügen. Der Geschädigte kann Behördemitglieder und Angestellte nicht unmittelbar
belangen ( Art. 1 Abs. 3 VG /SG). Allfällige Schadenersatzansprüche des
Beschwerdeführers gegen den Beschwerdegegner 2 beurteilen sich mithin allein nach dem
kantonalen Verantwortlichkeitsgesetz und sind öffentlich-rechtlicher Natur.

E. 4
Dieses Urteil wird den Parteien und der Anklagekammer des Kantons St. Gallen schriftlich
mitgeteilt.
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